
VOGELSCHUTZ 
Protection des atseaux 

Kantonale Verordnungen zum Bundes3esetz über Jagd 

und Vogelschutz. 

Kanton Aargau. VVie der Finanzdirektor uns selbst mitteilt. haben die Ein

'gaben der Schweiz, Gesellsch, für Vogelkunde und Vogelschutz Berücksichtigung 
gefunden, Und zwar in § 30 Abs.3 lit. d. (Schonzeit für Wander- und Lerchen
falken), § 36 Ab:s. ~ (Verbot der Verwendung von Motorbooten bei der Jagd 
auf VVasserwild), § 29 Abs. I (Verbol: von Entenkanonen). 

Kanton Tlwrgau. Dank der Tätigkeit unserer JvIilglieder 111 Frauenfeld, 
deo Herren Architekt Freyenmnth und Aug. Schönholzer wurde im 
Ka:llo:1 Th:lrgau von alle:1 Kantonen am meisten erreicht. Die Jagd ist auf 
fo'g2;,dJ VÖ'je: verb:Jten worden (über das Bundesgesetz hinaus): Hasel-, '\"uer-, 
Birk-, Bakel-, Stein- und Rothuhn (Hahn und Henne), 'Wachtel, Fasanenhenne, 
Mis' e' _ und vVachholderdrossel, Kleinschnepfen (Bekassine und Zwergschnepfe ), 

Ra'le" Wa-,dcrfalk, Nebelkrähe und Tannenhäher. Daneben enthält d~s Gesetz 
sonst no:h gute Bestimn1ungen. 

Kanton Bem. Der Steinsp!:rling wird als geschützt angeführt. Dekannt
li'); führt das Bundesgesetz in Art. 2, Ziffer 5 als jagdbu "Sperlinge" an i'm 
de .. tschen Text, Im franz. "moineaux". Nach dem deutschen Text wij'rde man 

\'oh, unter Sperlingen zu verstehen haben: Haus-, Feld- und Steinsperling. Nach 
de"l franz, Text wird der SteinspBrJing geschützt sein (Art. (I, Ziffer 6, weil 

"nicht aufgeführt"), denn französisch heisst der Vogel "Soulcie" und nicht "Moi
nca:l". Die S. G. V. V. hat s. Zt. das Eidgen. Departement des Innern auf diese 
llnstimmigkcit aufmerksam gemacht. Man fand aber irgend eine Mitteilung zur 
Aufklärung der Kanto:lsregierungen nicht für notwendig. ;vIan äUiserte die An

si ht, dass ein Jmi:\ beide Texte zu konsultieren habe. Ob dies richtig ist, mag 
der Jurist entscheiden, dem Laien ist es nicht ohne weiteres verständlich. Der 
Ka:üln Bem hat den Mangel richtig gestellt. 

Kanton Tessin. Auf die Eingaben unserer Gesellschaft ging ihr von 
Be1!hzona eine Antwort zu. die u. a. folgende Stelle enthält: 

,.Unser neue, Gesetz sidlt das Verbot. von Motorbooten zur Ausübung 
der Ja'jd auf Wasserwild vor. Dagegen ist die sog. Spingarda (Entenkanone) 
ni,·ht ycrbc'le'1 worden, Die Jagd auf IVasserwild wird im hiesigen Kanton von 
sehr wenig Pecs::men betrieben. 1925 sind total acht Patente abgegeben worden, 
davon viec für den Langensee und vier für den Luganersce. Die Jüger sind 

scho:l recht aufgebracht darüber, dass die Jagdzeit mit Ende Februar absGhliesst 
und behaupten, dass in dieser Zeit nichts geschossen werden könne, da kein 

vVa>Senvild in dieser Zeit zurückwandere. Da es sich um Grenzgcwässer handelt 
und auf italienis~her Seite die Jagd auf vVasserwild viel länger ausgeübt wird, 
könnte man mit weitern Einschränkungen die Interessen dieser Kategorie von 
Jägern zu s;ark schädigen. vVas die Abschussprämien anbetrifft, hin ich ganz 

mit Ihne'1 eim'erst mden. Ich habe denn auch nicht ermangelt. diese Prämien 



,auf Füchse, Dachs und Marder zu beschränken, sowie für den Fischotter, da
gegeel auf Raubvögel keine Abschussprämien mehr zu bezahlen." 

Kanton Solotlwrn. Eine Entiiuschung bringt diese Verordnung. Sie ent
hält nicht" das wirklich mustergültig wäre. In ihrem § I9 erlaubt sie die 
'lVi \tlrjagd auf den kleinen Seen von Inkwil und Aeschi. Trotz der Genehmi
gung behaupten wir, dass die3e Bewilligung im 'Widerspruch zur Vorschrift des 

Art. 7, Ziffer 5 des Bundesgesetzes steht. Dort heisst es deutlich, dass diese 

\Vi'1!erj'lgd ge,tcllte~ werden dürfte "jedoch nur auf grösseren Seen und Flüs
sen". Eil Seelcin, da, vom Ufer aus ganz durch Schüsse bestrichen werden 
kann. ist sicher kein grösseres. Jedenfalls entspricht die solothurnische Verord
nung in dieser Beziehung nicht dem 'lVilIen des Bundesgesetzgebers, ner die Jagd 
wir!dic:h weidmiinnisch gestalten wollte. Die S. G. V. V, hat s. Zt. bei nen eidgen. 
:\ufsic'hlsbehörden ersucht, es möchte die Grösse der jagdbaren Seen einheitlich 
festg,'legt wec'dJn. Sie erhielt eine ablehnende Antwort. Die Befürchtungen waren 
jedoch begründet. A. H. 

KLEINERE MITTEILUNGEN 
Communications diverses 

Instinkt oder Deberlegung? Bern, 31. Januar I926. Im 
J30tanischen Garten fliegt ein Kleiber mit einer Haselnuss im Schnabel an den 
Stamm eines Baumes, klemmt die Nuss zwischen die knorrige !linde ein und 

beginnt, Kopf nach unten, kräftig darauf zu hämmern. Plötzlich unterbricht er 
seinc Arbeit und .fliegt mit der Nuss im Schnabel weg. Im gleichen Augenblicke 
erscheint eine Kohlmeise am Baume, genau an der Stelle, wo der Kleiber seine 
lIaselnus3 öffnen wollte und macht verwunderte Augen und zieht enttäuscht von 
dännen. Dnd die Moral von der Geschichte? Der schlaue Kleiber merkte die 

Absicht des Nnssdiebes und die Kohlmeise hatte gesehen, wo ersterer seine Mahl
zeit halten wollte und hoffte im Versteck in der Rindenspalte emen Lecker-
bissen zu erhaschen. Kar! Dau\. 

NACHRICHTEN. 

Gen c r a I ver sam m I u n gin Aar a u. Dieselbe findet am 28, No
yember slatt (siehe besonderes Programm). Der Vorstand, der ein arbeitsreiches 
Jahr hinter sich hat, erwartet zahlreiche Teilnehmer um über seine Tätigkeit 
Auskunft geb~n zu können, "ViI' können nicht unseren ,,0. B." zu sehr be
lasten mit dem Bericht über alles das was geleistet wurde. Hinwiederum ist es 

für die Leitnng eine Genugtuung, wenn die Mitglieder durch guten Besuch der 
Veranstaltungen das In:eresse an der Arbeit zeigen. 

D n s e ren e u e Res e r v a t ion Mau 0 n see. Dank dem Entgegen
kommen des Herrn von Pourlilles ist es uns möglich, das schönc Schlossgul 
iVlallensee (Luzern) vorläufig ab ein Schongebiet der S. G. V. V. für Brutvögel 
7.U behandeln. Wir werden noch Näheres davon berichten. 

D n s e r S c hut z g e b i e t. der R h ein ins e 1 bei R ü cl 1 i n gen ist 
nunmehr dahi'", vervollständigt worden, dass der Regicrung,ral des Kantons Schaff

'hausen da.,elbe in sehr verdankenswerter Weise volhliindig aus dem Pacht jagd
Teyier ausgeschieden hat, 


